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Aktenzeichen: 
6 S 87/08 
2 C 184107 AG Worhis 

Quanz, JuslEIbeschilfii@o 
als Urkundsbearrtln der O~chtiftsstelin 

Landgericht 
Mainz 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

- Beklagte und Berufungsklägerln . 
prozessbewllmächtictte zu 1 und 2: Rechtsanwälte Rehfeldt-Wichmann-Oppitz, 

Herdbrucker Straße 28, 89073 Ulm 

- Klägerin und Berufungsbeklagte - 

iiat die 6. ZivilkarnrpJr des Landgerichts Winz durch die Vorsittendc Richterin am Landgsr~cht 
Kabey-Molkenboer, die Richterin am Landgericht Relnhardt und die Richterin am Landgericht 
Sandcr auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11 11.2M18 für Recht erkannt: 

zu Hause
Rechteck

zu Hause
Rechteck
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1 Auf die Berufung der Beklagten wird das am 16.05 2008 verkiindete 

Urteil~des Amtsgerichts Worms, Aictenzeichen 2 C 184/07, aufgehoben 

Die Niage wird abgewiesen 

Die Klagerin trägt die Kosten beider Rechtszuge 

Das Urteil ist vorlEiufig vollstreckbar. 

Das Rechtsmittel der Revision wird nicht zugelassen 

Gründe:' 

Hinsichtlich des TatHestandes wird Bezug genommen auf die tatsächlichen Feststcilun~en in 

dem angefochtenen Qrteil, 5 540 P O .  

Die zulhssige Berufung der Beklagten ist in vollem Umfang begnjndet. Der Klägerin steht kein 

hspruch gegen die Beklagten auf Zahlung von 78284 E zu. 

Zwlschen den ~arteien ist ein wirksamer Werbevertrag nicht zustande gekommen. Verträge, die 

den Druck einer An~eige in einer Werbebroschüre sowie das Verteilen denelben in einem 

bestimmten Gebiet Z'L Werkwecken zum Inhalt haben,worden als Werbwertr8ge qualfizisfl 

(OLG Frankiurt am %in, NJW-RR 88, Seite 945). 

Dem Beklagten kam es, wie jedem Werbenden, nicht auf die einzelne Tätigkeit der Klägerin wie 

das &drucken der krelge in der Brosohüre, sondern irn Ergebnis gerade auf die selbstständige 

Herbeiführung ein& bestimmten Erfolges, nämlich die einheitliche und fortdauernde, planmaßig 

erzielte werbewirkuns an (vgl. BGH, NJW 1984, Seite 2406, 2407). 

Nicht nur die Werb@nsknahrne als solche. sondern deren Wirkiing auf einen potentiellen 

zu Hause
Rechteck



ABC.: RA SPBTZL; t 4 9  0092  00412 ;  B-APR-OS 1 5 : 5 9 ;  SEITE 3 
CMPFANOEN: 2U .  1 . U V  1 l : O h :  --HA SPOlLL; 150;  SCIIC 4 

. 15/01/2009 23: 58 073Y88306 OPPITZ S. 03/04 

- Seite 3 von 4 - 

Adressßtenkreic, also die Werbewirksarnkelt der avisierten Werbmaßnahme, ist "essentialia" 

eines solchen Vertrriges und somit geschuldeter Werkerfolg. 

Zu dan vertragswecentlichen Bestandteilen gehoren neben hgabsn zu den Vertragsparkien und 

dem f[lr eln Werk EU entrichtenden Preis all diejenigen Elemente, die den zu erreichenden 

Werkerfolg charakterisieren und bestimmbar machen. 

r Bestimmbarkdt des geschuldeten Erfolges eines Werbevertrages, also der 

Werbewirksamkeit einer MaBnahme, ist erforderlich. dass hinreichend prdzise Angaben zu den 

Auslieferungsstellen In dem Vertrag enthalten sind. 

Diosc sind vorllegenl jedoch nur in allgemeiner Form umschrieben und die Auswahl der Betriebe 

sollte der Klagerin qberlassen bleiben. Es ist nur beispielsweise auf Behdrden und afferitliche 

Stellen, Vereine und andere Einrichtungen hingewiesen Die Auslieferung sollte $ich nach den 

örtlichen Verhältnlssßn richten. 

Damit ist der Leistunbserfolg ausschließlich In die Hände der Klägerin gegeben. Dies widerspricht 

der Systematik des ~~erkvertra~srechts. Hiernach wird der herbeizuführende Werkerfolg von 

demjenigen bestimmt, der das Werk erstellen lasst, nicht jedoch von dem Werkunternehmer. 

Soweit die Klägerin \Aortragt, mündlich seien konkretere Absprachen getroffen worden, fuhrt dies 

nicht zu einer anderen Beurteilung, da In dem Vertrag Schriftform vorgesden ist und mündliche 

Vereinbarungen keine Gültigkeit haben. 

Den Beklagten kann auch keine Arglist zum Vorwurf gemacht werden, weil sie zun4chct eine 

Kwhnung der Klagerin gezahlt haben. Hierdurch haben sie keinen vertrauenstatbestand 

geschaffen, dass sle slch für alle Zukunft nicht auf die Unwirkamkeit dss Vertrages berufen 

würden. Weitere Anhhltspunkte für eine Trowidrigkeit der Beklagten sind auch nicht gegeben. 

DerngsmBB war die Klage rnlt der Kostinfolge aus 5 91 iPO  abzuweisen. 

Die Entscheidung über die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt slch Lus den 95 710, 713 ZPO 

zu Hause
Rechteck
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Das Rechtsmittel der Revision war nicht zuzulassen. da die Voraussetzungen des 5 543 Abs 2 

ZPO nicht vorliegan. 

Streitwert für das Berufungsverfahren: 782.84 E. 

Vorsitzende Rictprln 
am Landgericht 

ab Urkunds 
.,.. .i.* 

Reinhardt 

Richterin 
am Landgericht 

Sander 

Richterin 
am Landgericht 

zu Hause
Rechteck




